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die zunächst recht vagen Aussagen 
des europäischen Green Deal nehmen 
Gestalt an: Bis 2050 soll Europa rechts-
verbindlich klimaneutral sein, und der 
Ausstoß von Treibhausgasen in der EU 
soll bis zum Jahr 2030 um mindestens 
55 Prozent gegenüber 1990 sinken. 
Bewegung wird insbesondere vom Ver-
kehrssektor erwartet. Auch die bereits 
heute besonders umweltschonende 
Schifffahrt, der von der EU-Kommission 
in den kommenden knapp 10 Jahren 
ein 25%iger Mengenzuwachs prognos-
tiziert wird, soll ihre Anstrengungen 
zur Erreichung dieser Ziele verstärken. 
Flankiert werden die Vorschläge der 
EU zur Erreichung der Klimaziele durch 
die ZKR: In ihrer Roadmap beschreibt 
sie, wie die Binnenschifffahrt das in der 
„Mannheimer Erklärung“ definierte Ziel, 
bis 2050 den Schadstoff- und CO2-Aus-
stoß weitgehend auf Null zu reduzieren, 
erreichen kann. 

Es bestehen keine Zweifel, dass der 
Sektor entsprechende Beiträge leisten 
wird. Bereits jetzt wird z.B. der Einsatz 
von alternativen Antrieben und Treib-
stoffen erprobt. Stichworte wie etwa 
Wasserstoff, Ammoniak oder Elektro- 
und Hybridantriebe sind zu nennen. 
Pilotprojekte gibt es bereits, doch der 
Weg für eine branchenweite Anwen-
dung ist noch weit. Nicht so recht in das 

Bild dieser Aufbruchstimmung passt, 
dass ausgerechnet die EU-Kommission 
dem deutschen Vorschlag für ein Flot-
tenmodernisierungsprogramm aus eher 
formalen Gründen die Zustimmung ver-
weigert hat. Das verzögert den Prozess, 
während 30 Mio. Euro im Bundeshaus-
halt bereits zur Verfügung stehen und 
der Handlungsdruck durchaus gegeben 
ist. Das Bundesverkehrsministerium 
überarbeitet nun seinen Entwurf und 
peilt Mitte 2021 für die angekündigte 
Offensive zur Flottenmodernisierung an.

Erfreulich weit sind inzwischen die Be-
mühungen zur überfälligen Umsetzung 
der Neuordnung der Binnenschifffahrts-
berufe gediehen. Hier befindet sich der 
BDB, der zugleich Tarifvertragspartner 
von Verdi für das fahrende Personal ist, 
in den abschließenden Diskussionen zu 
den beiden zukünftigen Berufsbildern 
„Steuermann/-frau“ und „Schiffsführer/-
in“. Mehr hierzu, zu den virtuellen Sit-
zungen des ADN-Sicherheitsausschus-
ses, zum Masterplan Binnenschifffahrt, 
zur Landstromausstattung und natürlich 
auch zur aktuellen Corona-Pandemie, 
der die Regierung durch eine Flut von 
Auflagen und Regelwerken Herr werden 
will, und die insbesondere die Fahrgast-
schifffahrt extrem belastet, lesen Sie in 
diesem Heft.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Editorial
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Neue Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

72-Stunden-Regelung 
behindert Schifffahrt

Bund und Länder ergreifen weiter Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie. Das ist richtig und sinnvoll und wird deshalb auch 
vom Schifffahrtsgewerbe unterstützt. Was in Politik und Verwal-
tung jedoch fehlt, ist das erforderliche Augenmaß. Manche Rege-
lung ist für den Transportsektor unverständlich und in der Praxis 
nicht umsetzbar.

Am 14.01.2021 ist die neue 
Einreise-Verordnung der 
Bundesregierung in Kraft 
getreten. Diese Verord-

nung regelt die Anmelde-, Test- und 
Nachweispflichten bei der Einreise in 
das Bundesgebiet, wobei nun unter-
schieden wird zwischen der Einreise 
aus Regionen mit erhöhter Infektions-
gefahr („Risikogebiet“) und Regionen 
mit einem besonders hohen Infekti-
onsrisiko, nämlich dem Hochinzidenz-
gebiet und dem Virusvarianten-Gebiet. 
In welche Kategorie ein Nachbarstaat 
fällt, muss tagesaktuell auf der Web-
site des RKI recherchiert werden. 

Unabhängig von dieser Einreise-
Verordnung des Bundes gelten weiter-
hin die Quarantäne-Verordnungen der 
Länder. Beide Regelungen sollen zum 
Zweck der „Zwei-Test-Strategie“ einan-
der ergänzen. Auf Landesebene wird 
bekanntlich die Pflicht zur Quarantä-
ne („Absonderung“) ausgesprochen, 
wenn man aus einem ausländischen 
Risikogebiet nach Deutschland einreist. 
Eine Ausnahme gilt regelmäßig für das 
Transportpersonal, wenn der Aufent-

halt im Risikogebiet nicht mehr als  
72 Stunden betragen hat. 

Ausnahmen nur bei  
72stündigem Aufenthalt
Wie bereits im letzten Report ausführ-
lich berichtet, stellt die 72-Stunden-
Regelung für die Schifffahrt aufgrund 
der Fahrtgeschwindigkeit und der 
Verweildauer im Ausland eine regel-
mäßig nicht zu überwindende Hürde 
dar. Die Bundesregierung sah sich trotz 
vielfacher entsprechender Hinweise 
seitens der Wirtschaft, der Industrie 
und ihrer Verbände nicht in der Lage, 
für den Transport- und Logistiksektor 
taugliche Maßnahmen zu schaffen. 
Dem BDB ist es im Verbund mit zahl-
reichen anderen Organisationen in 
den vergangenen Monaten gelungen, 
in nahezu allen Bundesländern für 
die Binnenschifffahrt eine zusätzliche 
Ausnahmeregelung zu erzielen: Bei 
Verzicht auf nicht zwingend notwendige 
Landgänge ist das Personal an Bord 
von Binnenschiffen von der Quarantä-
nepflicht befreit, und zwar unabhängig 
von der Verweildauer im Risikogebiet. 

Ausgesprochen ärgerlich ist, dass die 
im Februar vorgestellte neue Muster-
Quarantäne-Verordnung des Bundes 
– eine Art „Arbeitshilfe“ für die Bundes-
länder zwecks Errichtung eines bundes-
weit einheitlichen Quarantäneregimes 
– nun erneut keine Sonderregelungen 
für die Schifffahrt enthält. Zwar greift 
in dieser Muster-Verordnung für das 
Transportpersonal und damit auch für 
die Bordbesatzung im Grundsatz eine 
Ausnahme von der Quarantänepflicht, 
denn das Personal wird aufgrund seiner 
Bedeutung auf eine Stufe mit Personen 
gestellt, deren Tätigkeit für die Aufrecht-
erhaltung des Gesundheitssystems 
dringend erforderlich und unabdingbar 
ist, und das Infektionsrisiko wird für 
ähnlich gering erachtet wie bei Transit-
reisenden. Absolut unverständlich und 
für die Binnenschifffahrt nicht akzepta-
bel ist jedoch, dass diese Ausnahmere-
gelung nur dann gilt, wenn der Aufent-
halt weniger als 72 Stunden betragen 
hat. Zur Begründung führt der Bund 
aus, dass nur für diesen Zeitraum von 
einer geringen Infektionswahrschein-
lichkeit auszugehen sei.

Aktionen des BDB
Die in den vergangenen Monaten auf 
Länderebene errungenen Ausnahmebe-
stimmungen für die Binnenschifffahrt, 
die regelmäßig nicht binnen 72 Stun-
den in das Bundesgebiet zurückkehren 
kann, wurden also in dieser Muster-VO 
nicht aufgenommen. Es besteht da-
mit die Gefahr, dass die derzeitigen 
Ausnahmen für das Bordpersonal bei 
der Überarbeitung der Quarantänere-
geln auf Länderebene wieder verloren 
gehen. Der BDB ist deshalb gemeinsam 
mit BÖB und BDS aktiv geworden. In 
einem gemeinsamen Schreiben wurde 
erneut auf die Besonderheiten der Bin-
nenschifffahrt hingewiesen, die es zwin-
gend erforderlich machen, eine geson-
derte Ausnahmeregelung zu treffen. Die 
Verbände haben auf die Konsequenzen 
hingewiesen, die für die Lieferketten 
drohen, wenn das Bordpersonal kei-
ne Freizügigkeit mehr besitzt, und es 
wurde ein konkreter und pragmatischer 
Vorschlag für eine sinnvolle Ausnahme-
regelung unterbreitet. Der Brief ging an 
die Bundesregierung (Kanzleramt, Mi-
nister für Gesundheit, Inneres, Verkehr, 

NEUE QUARANTÄNEREGELUNGEN

 Umschlagszeiten 
in den Häfen sorgen 
u.a. dafür, dass die 
72-Stunden-Regelung 
für das Gewerbe nicht 
praktikabel ist
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Wirtschaft und Landwirtschaft) sowie 
an die 16 Regierungschefs der Län-
der und deren Verkehrsminister. Der 
europäische Dachverband EBU hat sich 
ebenfalls an den Bund und die Länder 
gewandt und hat das Thema mit Ver-
weis auf den Verstoß gegen die „green 
lane“-Vereinbarung bei der EU-Kom-
mission in Brüssel bekannt gemacht.

Die Länder passen nun ihre Regelun-
gen an die neue Einreise-Verordnung 
des Bundes an, und die Hinweise des 
BDB tragen erfreulicherweise Früchte: 
NRW bestimmt zum Beispiel in sei-
ner Coronaeinreiseverordnung vom 
15. Januar 2021, dass bei Einreise aus 
Risiko- und Hochinzidenzgebieten die 
Besatzung von Binnenschiffen die-
se 72-Stunden-Begrenzung gemäß § 
4 Abs. 6 Nr. 3 nicht beachten muss, 
„sofern grundsätzliche Vorkehrungen 
zur Kontaktvermeidung, insbesondere 
ein Verzicht auf nicht zwingend erfor-
derliche Landgänge, ergriffen werden.“ 
Allein bei der Einreise aus Virusvarian-
tengebieten besteht Quarantänepflicht, 
wobei das Transportpersonal hiervon 
aber bei Aufenthalten von weniger als 
72 Stunden befreit ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 1). 
Eine ähnliche Regelung ist in Baden-
Württemberg zu finden. Da die Verord-
nungen der 16 Länder nahezu im Wo-
chenturnus abgeändert werden, muss 
die Empfehlung an das Gewerbe lauten, 
sich für das Bordpersonal tagesaktuell 
im Internet über die gültige Rechtslage 
zu informieren.

Situation in der Praxis
Für die Binnenschifffahrt relevante 
Staaten wie die Niederlande, Belgien 
oder die Schweiz wurden bisher von 
der Bundesregierung als reine „Risiko-
gebiete“ betrachtet, so dass hier keine 
verschärften Bedingungen bei der 
Einreise herrschten. Wie schnell sich die 
Voraussetzungen für einen reibungs-
losen Güterverkehr ändern können, 
zeigte sich, als Tschechien, die Slowakei 
und Teile Österreichs zu Virusvarian-

tengebieten erklärt wurden, die neuen 
Regelwerke zur Anwendung kamen und 
die Einreise streng kontrolliert wurde. 
Auch Teile Frankreichs wurden Anfang 
März zu Virusvariantengebieten erklärt. 
Zwar ist kein Fall bekannt, dass eine 
komplette Schiffsbesatzung bei der Ein-
reise in das Bundesgebiet gestoppt und 
unter Quarantäne gestellt worden wäre. 
Es liegen aber zahlreiche Meldungen 
vor, dass das aus Osteuropa einrei-
sende Schiffspersonal an der Grenze 
angehalten wurde und es deshalb zu 
Problemen im Schiffsbetrieb kam. Hier 
zeigt sich eine der Schwächen der mit 
wenig Sorgfalt geschriebenen Regelwer-
ke: Es fehlt an eindeutigen Bestimmun-
gen, die es dem Personal im Trans-
portwesen ermöglichen, ungehindert 
einzureisen, um in der Bundesrepublik 
Transportaufträge durchzuführen. Die 
im Frühjahr 2020 geschaffenen „green 
lane“-Vordrucke der EU-Kommission 
und die ZKR-Bescheinigungen erweisen 
sich gegenüber der Bundespolizei und 
dem Grenzschutz mitunter als wir-
kungslos. Dem BDB sind Fälle bekannt, 
wonach die Einreise ohne weitere 
Begründung abgelehnt wurde und kurz 
darauf an einem anderen Grenzüber-
gang problemlos gestattet wurde. 

Als akademisch wertvoll aber prak-
tisch untauglich erweisen sich außer-
dem die Vorgaben der Test-Nachweis-
pflicht. Dieser von einer qualifizierten 
Fachkraft zu erstellende Nachweis soll 
je nach Risikogebiet bereits im Zeit-
punkt der Einreise in das Bundesgebiet 
vorliegen, darf aber auch nicht älter als 
48 Stunden sein. Wie das Bordpersonal 
dieser Vorgabe bei der Fahrt in aus-
ländischen Gewässern gerecht werden 
soll, konnte die Bundesregierung trotz 
mehrfacher Nachfrage bis heute nicht 
beantworten. Da in Fahrt befindliche 
Binnenschiffe quarantäneähnliche 
Einrichtungen ohne Außenkontakt sind 
und da der Umschlagvorgang in den 
Häfen mittlerweile ebenfalls kontaktlos 
erfolgt, stellt die Testnachweispflicht im 

Bereich der Schifffahrt außerdem eine 
sinnlose Förmelei dar. Aber auch das 
möchten die politisch Verantwortlichen 
nicht hören.

Videokonferenz mit Bundesverkehrs- 
und Bundesgesundheitsministerium
Ende Januar fand deshalb eine Video-
konferenz mit dem Parl. Staatssekretär 
im Bundesverkehrsministerium, Steffen 
Bilger, und dem Parl. Staatssekretär 
im Bundesgesundheitsministerium, 
Dr. Thomas Gebhart, mit der Trans-
port- und Logistikbranche zu den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
statt. Durch das gemeinsame Auf-
treten von Verkehrs- und Gesund-
heitsministerium war dies für die 
Branche eine durchaus interessante 
Veranstaltung, da so im gemeinsamen 
Gespräch die Sichtweisen des Gesund-
heitsministeriums deutlich wurden. 

Für die Binnenschifffahrt ergriffen 
BDB-Vizepräsident Roberto Spranzi 
(DTG) und Partikulier Klaus Hohen-
bild (BDS) das Wort. Beide betonten 
in ihren Statements, dass u.a. die 
72-Stunden-Ausnahmeregelung in der 
Einreise-Verordnung untauglich ist. 
Gleiches gilt für das Erfordernis, bei 
Einreise bereits einen Negativtest vor-
weisen zu können. Diese Kritik wurde 
verkehrsträgerübergreifend von den 
Gesprächsteilnehmern geteilt. Leider ist 
von der Bundesregierung kein Einlen-
ken oder Nachbessern zu erwarten. 
Insbesondere wird es auf Bundesebene 
keine weiteren Ausnahmen als die o.g. 
72-Stunden-Regelung geben. Dieser 
Vorschlag wurde kategorisch abgelehnt. 
Der Vertreter des BMG argumentier-
te, dass ansonsten „Präzedenz-Fälle“ 
geschaffen würden. Außerdem würde 
jede Branche für sich reklamieren, dass 
Sondersituationen vorliegen, die Aus-
nahmen rechtfertigen. Dem Vorschlag, 
Corona-Schnelltests in Eigenregie, d.h. 
ohne geschultes Personal, durchzufüh-
ren, wurde Ende Januar ebenfalls eine 
Absage erteilt. 

Der BMG-Vertreter hat die denkbaren 
Lösungsansätze – salopp gesprochen – 
auf die Landesebene abgewälzt: Es sei 
doch denkbar, dass man für die Binnen-
schifffahrt (etwa längs der Rheinachse) 
im Fall der Einreise aus Hochinzidenzge-
bieten von der Ausnahmeregelung des 
§ 4 Abs. 2 Nr. 5 der Einreise-Verordnung 
Gebrauch macht. Dieser lautet: „Von 
§ 3 Absatz 2 (Anm.: Testnachweis bei 
Einreise) nicht erfasst sind folgende 
Einreisende aus Hochinzidenzgebieten: 
Personen, bei denen in begründeten 
Einzelfällen die zuständige Behörde 
im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
weitere Ausnahmen bei Vorliegen eines 
triftigen Grundes erteilt hat.“ Solche 
„begründeten Einzelfälle bei Vorliegen 
eines triftigen Grundes“ seien nach Auf-
fassung des BMG auch als Allgemein-
verfügung des jeweiligen Bundeslandes 
denkbar. Als Beispiel wurde die Verfü-
gung des Landes Schleswig-Holstein für 
Einreisen aus Dänemark genannt. Die 
weiteren Ausführungen, bei den auch 
die Hafenbetriebe genannt wurden, 
blieben unklar. Unerwähnt ließ der 
Vertreter des BMG, dass es für Einrei-
sen aus Virusvariantengebieten in der 
Einreise-Verordnung des Bundes zurzeit 
gar keine Ausnahmetatbestände gibt. 

Für die Schifffahrt zweckmäßiger ist 
die Regelung in der Einreise-Verordnung 
NRW vom 15.01.2021: Dort ist gemäß § 
4 Abs. 6 Nr. 3 die Bordbesatzung von der 
Unterquarantänestellung befreit, wenn 
sie aus Risiko- und Hochinzidenzgebie-
ten einreist und dabei auf nicht zwin-
gend notwendige Landgänge verzichtet. 
Nur bei der Einreise aus Virusvarianten-
gebieten greift in NRW die 72-Stunden-
Regel. Für den Negativ-Testnachweis 
bei Einreise aus Risiko- und Hochinzi-
denzgebieten wurde in NRW in § 4 Abs. 
1 ebenfalls bereits eine gewerbefreund-
liche Regelung getroffen: „Soweit eine 
Testmöglichkeit nicht unmittelbar am 
Ort der Einreise verfügbar ist, kann der 
Test innerhalb von 24 Stunden nach der 
Einreise nachgeholt werden.“

NEUE QUARANTÄNEREGELUNGEN
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„Green Deal“ und „Sustainable and 
Smart Mobility Strategy“
Der Ende des Jahres 2019 von der 
EU-Kommission vorgestellte „Green 
Deal“ für eine aktive Klimapolitik sieht 
vor, dass bis zum Jahr 2050 keine 
Netto-Treibhausgasemissionen mehr 
in Europa freigesetzt werden, d.h. es 
dürfen nicht mehr CO2-Emissionen in 
die Atmosphäre entweichen, als an an-
derer Stelle wieder eingespart wird. Der 
Ausstoß von Treibhausgasen in der EU 
soll bis zum Jahr 2030 um mindestens 
55 Prozent gegenüber 1990 sinken, und 
auch der Verkehrssektor ist aufgeru-
fen, seinen Beitrag zur Erfüllung dieser 
Ziele zu leisten. Im Zusammenhang 
damit wurde ein Strategiepapier ver-
öffentlicht, in dem Vorschläge für den 
Transportsektor zur Erreichung der Kli-
maziele benannt werden („Sustainable 
and Smart Mobility Strategy“). Mit den 
richtigen Maßnahmen, so die EU-Kom-
mission, könne der Transportsektor  
90 % seiner Emissionen bis zum Jahr 

2050 senken. Dafür sollen Transport-
modi nachhaltiger gestaltet werden und 
die richtigen Anreize für diesen Prozess 
gesetzt werden, wobei folgende „politi-
sche Hebel“ genutzt werden sollen:

	� Maßnahmen, um die Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen zu reduzie-
ren,

	� Maßnahmen, um verstärkt nachhalti-
gere Verkehrsträger zu nutzen und

	� Internalisierung externer Kosten, u.a. 
durch die „polluter pays“- und „user-
pays“-Prinzipien.

Als besonders nachhaltiges Trans-
portmittel wertet die Kommission dabei 
neben der Schiene auch die Binnen-
schifffahrt und den Kurzstrecken-See-
verkehr. Der Wasserstraßentransport 
soll um 25 % bis 2030 und 50 % bis 
2050 steigen, wobei in der Unterlage 
nicht dezidiert dargestellt wird, wie die-
ses ambitionierte Ziel erreicht werden 
soll. 

Fördern und fordern
Neben der Steigerung des Modal Split 
werden die Nachholbedarfe der Schiff-
fahrt in Bezug auf Dekarbonisierung 
und Flottenerneuerung erkannt, welche 
u.a. aus den langen Lebenszyklen der 
Schiffe und den noch in unzureichender 
Weise vorhandenen „zero emission“-
Technologien resultieren. Ein spezielles 
Forschungsprogramm (NAIADES III) 
soll dazu beitragen, das Potenzial der 
Schifffahrt zu erhöhen und die Her-
ausforderungen rund um das Thema 
Nachhaltigkeit zu bewältigen. Die euro-
päische Wasserrahmen-Richtlinie und 
die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sollen 
dabei berücksichtigt werden. 

Die EU-Kommission beklagt vor dem 
Hintergrund, dass Kunden dazu an-
gehalten werden sollen, vermehrt auf 
nachhaltige Verkehrsträger zu setzen, 
dass die Internalisierung der externen 
Kosten im Umweltbereich (also eine 
umfängliche verursachergerechte 
Kostenanlastung bei jedem einzelnen 
Verkehrsträger) bisher nicht stattfindet. 
Sie beabsichtigt daher, umfassende 
Maßnahmen für eine faire und effizien-
te Bepreisung für alle Transportmodi zu 
entwickeln. Bausteine dafür sollen die 
„polluter pays“- und „user-pays“-Prinzi-
pien bilden. Außerdem wird eine Aus-
weitung des Emissionshandels (EU ETS) 
auf den maritimen Sektor angestrebt.
Für die Zukunft aller Verkehrsträger gibt 
das Strategiepapier die gleiche Devise 
aus: „zero emission“, also eine Abkehr 
von fossilen Brennstoffen. In diesem Zu-
sammenhang sollen Steuerschlupflöcher 
geschlossen und Förderprogramme in 
diesem Bereich abgeschafft werden. Die 
europäische Energiesteuerrichtlinie, die 
auch die Grundlage für die Steuerbefrei-
ung des in der Binnenschifffahrt verwen-
deten Treibstoffs bildet, soll überarbeitet 
werden. 

Der BDB begrüßt, dass die EU-Kom-
mission das Potenzial der Binnenschiff-
fahrt als nachhaltiger Verkehrsträger 

erkennt und dieses künftig besser aus-
schöpfen möchte, weist aber darauf hin, 
dass dringend darauf zu achten ist, dass 
die Kombination von „Fördern und For-
dern“ für mehr Nachhaltigkeit im Güter-
transport bei der Binnenschifffahrt mit 
ihren deutlich längeren Entwicklungszy-
klen in einem ausgewogenen Verhältnis 
stehen muss und die infrastrukturellen 
Gegebenheiten entlang der Wasserstra-
ßen ein wesentlicher Baustein für mehr 
Güter auf dem Wasser sind. Die europä-
ischen Dachorganisationen der Binnen-
schifffahrt haben zu dem Strategiepapier 
entsprechend Stellung bezogen.

EU-Transportministerkonferenz  
zur Binnenschifffahrt
Am 20.11.2020 fand im Rahmen der 
deutschen Ratspräsidentschaft eine in-
ternationale Transportministerkonferenz 
statt, die unter der Leitung von Bun-
desverkehrsminister Andreas Scheuer 
stehend exklusiv die Binnenschifffahrt 
zum Thema hatte („Inland Waterway 
Transport – Key to the Green Deal“). 
Der europäische Dachverband EBU 
war offizieller Kooperationspartner der 
halbtägigen, rein virtuell durchgeführten 
Konferenz. EBU-Präsident Paul Goris be-
schrieb in seinem Eröffnungsstatement 
die Leistungsfähigkeit und die Heraus-
forderungen, vor denen die besonders 
umweltfreundliche Binnenschifffahrt 
zurzeit steht. Der BDB-Präsident führ-
te aus, dass die großen Vorteile der 
Binnenschifffahrt in der Volumen- und 
Bündelungsleistung bei gleichzeitigem 
geringem Personal- und Kapitaleinsatz 
und vergleichsweise geringem Flächen-
verbrauch liegen. Die weitere Reduktion 
der Schadstoffemissionen erfolge wegen 
der Langlebigkeit der Schiffsmotoren 
nicht in den Zyklen wie im Lkw-Bereich. 
Weitere Sprecher aus der Wirtschaft 
waren u.a. Michael Viefers (Rhenus), 
Christian Kullmann (Evonik) und Allard 
Castellein (Hafen Rotterdam).

BMVI-Unterabteilungsleiter Achim 
Wehrmann beendete stellvertretend für 

EU-VORGABEN ZUR EMISSIONSMINDERUNG

Europäische Initiativen zur Reduzierung der CO2-Emissionen

Sowohl der europäische „Green Deal“ als auch die „Roadmap“ 
der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) setzen für 
die europäische Binnenschifffahrt ambitionierte Zielvorgaben 
zur Verringerung der durch den „nassen Verkehrsträger“ verur-
sachten Emissionen in den kommenden Jahrzehnten. Das Ziel 
der Klimaneutralität wird von der Europäischen Union mit großer 
Zielstrebigkeit verfolgt. Auch die Schifffahrt ist dabei im Fokus der 
Politik.

9

25 % Mengenzuwachs 
in der Schifffahrt bis 2030
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Minister Scheuer die Veranstaltung mit 
dem Satz: „Dies ist das Jahrzehnt des 
Systems Wasserstraße“. Es gebe große 
Potenziale im System Wasserstraße, die 
nicht nur benannt, sondern auch geho-
ben werden sollten. Der Anteil am Modal 
Split sollte stabilisiert und sogar gestei-
gert werden. Der europäische Green 
Deal und die Mannheimer Erklärung 
zur Emissionsminderung bis 2050 seien 
wichtige Impuls- und Zielvorgaben. 

Im Nachgang der Konferenz hat sich 
Minister Scheuer mit einem Schreiben 
an seine Amtskollegen aus den anderen 
EU-Staaten, die Kommission und das 
Parlament gewandt und die Ergebnis-
se der Diskussion zusammengefasst. 
Den Herausforderungen könne mit 
einer gezielten Kombination aus auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten regula-
torischen Maßnahmen, zielgerichteten 
und technologieneutralen technischen 
Regelungen, marktgerechten Anreizen, 
z.B. für eine Flottenmodernisierung 
und Verkehrsverlagerung, sowie einer 
effektiven Handelspolitik, die Wettbe-
werbsverzerrungen verhindert, begeg-
net werden, fasst Scheuer das Ergebnis 
der Konferenz zusammen. Überein-
stimmung bestehe auch darin, dass das 
von der EU-Kommission angekündigte 
Aktionsprogramm NAIADES III unter 
Berücksichtigung des „Green Deal“ kon-
struktiv zu unterstützen sei. Langfristig 
werde die Umstellung auf nicht-fossile 
Brennstoffe entscheidend für eine kli-
maneutrale Schifffahrt sein.

ZKR-Roadmap zur  
Emissionsminderung
Ausgehend von der zentralen Aussage 
„Die Schifffahrt ist ein unverzichtbarer 
Baustein in der europäischen Wirt-
schaft (…) mit einer Vorreiterrolle auf 
dem Gebiet der Nachhaltigkeit“ nimmt 
Minister Scheuer auch Bezug auf einen 
weiteren internationalen Fahrplan zur 
Emissionsreduktion, nämlich die „ZKR 
Roadmap für eine emissionsfreie Bin-
nenschifffahrt“ nach der Maßgabe der 

„Mannheimer Erklärung“. Diese gibt für 
die Binnenschifffahrt folgende wesentli-
che Ziele aus:

	� Reduktion der Treibhausgase bis 
2035 um 35 % im Vergleich zu 2015,

	� Reduzierung von Schadstoffen bis 
2035 um mindestens 35 % im Ver-
gleich zu 2015,

	� weitgehende Beseitigung (mind. 90 % 
Reduktion) von Treibhausgasen und 
sonstigen Schadstoffen bis 2050.

Nähere Informationen können über 
die ZKR-Website https://www.ccr-zkr.
org abgerufen werden. Zahlreiche Stu-
dien und Untersuchungen wurden zur 
Erreichung dieser Ziele bereits in Auf-
trag gegeben. Der BDB ist über seinen 
Dachverband EBU in diese internationa-
le Zusammenarbeit eingebunden.

„Fit for 55“- Paket:  
Klimagesetz ist auf dem Weg
Bereits Anfang 2020 hat die EU-Kommis-
sion ihren Vorstellungen für ein euro-
päisches Klimagesetz vorgestellt. Der 
Vorschlag ist Teil eines größeren Pakets 
ambitionierter Maßnahmen, die in der 
Mitteilung der Kommission zum europä-
ischen Green Deal angekündigt wurden. 
Mit dem Vorschlag „soll eine Richtung 
vorgegeben werden, indem das EU-Ziel 
der Klimaneutralität bis 2050 rechtlich 
verankert wird“, so die Kommission. Die 
Mitgliedstaaten wollen den Ausstoß von 
Treibhausgasen in der EU nun bis zum 
Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent 
gegenüber 1990 senken. Bislang wurden 
40 Prozent Minderung bis 2030 ange-
strebt; erreicht sind bisher 25 Prozent. 
Das EU-Klimagesetz wird noch nicht 
festlegen, mit welchen Maßnahmen die 
Ziele erreicht werden sollen. Fest steht 
ebenfalls noch nicht, welcher Mitglied-
staat welchen Beitrag leistet. Das wird 
erst absehbar, wenn die EU-Kommission 
im Sommer 2021 ihre Vorschläge für die 
Umsetzungsinstrumente vorlegen wird. 
Im Arbeitsprogramm der Kommission 
für 2021 werden die Überarbeitungen 

und Initiativen im Zusammenhang mit 
den Klimamaßnahmen des Europäi-
schen Green Deals und insbesondere 
dem 55 %-Nettoreduktionsziel des Kli-
mazielplans im Rahmen des „Fit for 55“- 
Paket vorgestellt. Für das zweite Quartal 
2021 werden u.a. die Überarbeitung 
des EU-Emissionshandelssystems (ETS), 
einschließlich Seeverkehr und Luftfahrt 
und die Überarbeitung der Energiesteu-
errichtlinie angekündigt.

Vieles ist auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität noch unklar, etwa die Antwort 
auf die Frage, ob der Verkehr in den 
Europäischen Emissionshandel (ETS) 
einbezogen wird oder ob das Modell 
des sog. Effort sharing bevorzugt wird, 
bei dem den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten Klimaziele vorgegeben werden. So 
oder so ist erkennbar, dass auch die in 
besonderem Maße umweltschonende 
Binnenschifffahrt in Europa sich den 
Herausforderungen stellen und ihre Be-
mühungen um Minderung der Emissi-

onen steigern muss. Den europäischen 
Rahmenbedingungen, etwa hinsichtlich 
der anstehenden Novellierung der Ener-
giesteuerrichtlinie oder der Gewährung 
von Subventionen zur Flottenmoderni-
sierung und -erneuerung, kommt dabei 
besondere Bedeutung zu.

EU-VORGABEN ZUR EMISSIONSMINDERUNG

 Bestandsaufnahme 
der verschiedenen 
Aufgaben und Tätig-
keiten im Zusammen-
hang mit der Energie-
wende innerhalb der 
ZKR | © ZKR
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D ie bei der EU-Kommission 
zuständige Generaldirek-
tion Wettbewerb hat die 
Zustimmung zum vorge-

legten Programmentwurf verweigert. 
Die Entscheidung ist endgültig. In 
einer am 19. Januar 2021 durchge-
führten Videokonferenz wurden der 
BDB und weitere Verbände über den 
Sachstand informiert und darüber 
in Kenntnis gesetzt, dass eine Inter-
vention gegen diese Beurteilung sei-
tens des BMVI nicht erfolgen wird.

Das negative Votum aus Brüssel 
hat Konsequenzen für die zukünftige 
Gewerbeförderung, denn das Bundes-
verkehrsministerium hat nun die vor-
gesehenen Fördertatbestände und die 
förderfähigen Kosten zu überarbeiten. 
Der zurzeit in der Erarbeitung befind-
liche neue Entwurf muss erneut inner-
halb der Bundesregierung abgestimmt 
werden, bevor er für ein erneutes Notifi-
zierungsverfahren bei der europäischen 
Wettbewerbsbehörde zur Genehmigung 
eingereicht werden kann. Es ist nicht 

damit zu rechnen, dass diese neue För-
derrichtlinie vor Mitte 2021 in Kraft tritt. 
Das Bundesverkehrsministerium hat 
deshalb die bisherige Förderrichtlinie, 
die unter www.elwis.de in der Rubrik 
„Service“ abgerufen werden kann, zu-
nächst bis 30. Juni 2021 verlängert. 

Vorgesehene neue Regelungen
Die neue Förderung soll sich in die Be-
reiche „Maßnahmen zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfä-
higkeit“ und „Maßnahmen zur Redu-
zierung der Luftschadstoffemissionen“ 
gliedern. In aller Kürze lässt sich die 
zukünftige Förderung – vorbehaltlich 
aller Ressortabstimmungen und Geneh-
migungsverfahren – wie folgt darstellen: 

Maßnahmen zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbs-
fähigkeit
Gefördert werden Maßnahmen zur 
Digitalisierung und Automatisierung, 
also z.B. Kollisionswarnsysteme, Schleu-
senmanagementsysteme, Assistenzsys-
teme zum energieoptimierten Fahren, 

Brückenanfahrwarnsysteme und sogar 
Systeme zum (teil-)autonomen Fahren. 
Gefördert werden Maßnahmen zur 
Verbesserung der Hydrodynamik und 
propulsionsverbessernde Maßnahmen. 
In dieser Rubrik werden schließlich 
auch schiffbauliche Maßnahmen für 
eine größere Einsatzfähigkeit bei Nied-
rigwasser gefördert, z.B. der komplette 
Austausch des Vorder- und Hinterschif-
fes, wenn dadurch der Minimaltiefgang 
um wenigstens 15 cm verbessert wird. 

Diese o.g. Maßnahmen sollen laut 
erstem Entwurf recht großzügig, nämlich 
mit bis zu 80 % der zuwendungsfähigen 
Investitionsausgaben, gefördert werden.

Maßnahmen zur Reduzierung der 
Luftschadstoffemissionen
Die Bundesregierung beabsichtigt, 
mit dem Inkrafttreten der neuen För-
derrichtlinie keine Motoren mehr zu 
fördern, die allein mit konventionellem 
Gasöl betrieben werden. Begründet 
wird dies damit, dass die hierfür erfor-
derliche Ermittlung der sog. Investitions-
mehrausgaben, also die vergleichende 
Betrachtung, was ein konventioneller 
NRMM-konformer Motor im Vergleich 
zum besonders emissionsarmen NRMM-
Motor kostet, nicht mehr möglich ist. 

Davon abgesehen, wird zukünftig 
die Ausrüstung von Binnenschiffs-

Notifizierung bei der EU gescheitert

Flottenmodernisierungsprogramm
überarbeiten

Das im April 2020 gestartete Bemühen des Bundesverkehrsmi-
nisteriums, das geplante neue Flottenmodernisierungsprogramm 
von der europäischen Wettbewerbsbehörde als eine Gewerbe-
fördermaßnahme mit bis zu 80 % Bezuschussung der getätigten 
Investitionen genehmigen zu lassen, ist gescheitert. 

 Förderfähig sollen u.a. 
propulsionsverbessernde 
Maßnahmen sein

FLOTTENMODERNISIERUNG

BMVI muss geplantes 
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neubauten und von bereits im Einsatz 
befindlichen Binnenschiffen mit die-
sel- und gaselektrischen Antrieben und 
Hybridantrieben gefördert. Motoren mit 
regenerativen alternativen Kraftstof-
fen werden ebenfalls gefördert, wenn 
bestimmte Grenzwerte unterschritten 

werden. Brennstoffzellen und rein 
elektrische Antriebssysteme werden 
ebenfalls gefördert. Hier beträgt die 
Förderquote bis zu 80 % der sog. Inves-
titionsmehrausgaben. Diese werden wie 
oben erwähnt im Wege der vergleichen-
den Betrachtung ermittelt, d.h. die eher 
innovativen Motorisierungen werden 
in einen Kostenvergleich zum reinen 
NRMM-Motor gestellt. 

Förderfähig ist schließlich in die-
sem Kapitel auch die Nachrüstung mit 
Emissionsminderungseinrichtungen wie 
etwa Katalysatoren oder Partikelfilter. 
Diese Maßnahmen werden recht groß-
zügig gefördert, nämlich mit bis zu 80 % 
der nachgewiesenen Ausgaben. 

Anders als bisher werden bestimmte 
Fördertatbestände zukünftig im Wege 
des Förderaufrufs (sog. Call) zur Antrag-
stellung geöffnet. Das bedeutet, dass 
z.B. Anträge für innovative Antriebs-
technologien oder Abgasnachbehand-
lungsanlagen nur noch in vorgegebenen 
Zeitfenstern gestellt werden können. 
Bei solchen Förderaufrufen kann die 
maximale Förderung bei bis zu 100 % 
liegen. Ab 100.000 Euro Fördersumme 
muss jedoch ein Ausschreibungsverfah-
ren durchgeführt werden. Für Kleinun-
ternehmen soll die Schwelle bei 200.000 
Euro liegen. 

Die vorgesehenen Regelungen sind 
wegen der jüngsten Entscheidung der 
EU-Kommission noch in der Erarbei-
tung.

Förderfähigkeit von  
Dieselmotoren in Gefahr
Mit Bestürzung wurde die Ankündigung 
des BMVI, die zukünftige Flottenmo-
dernisierungsrichtlinie des BMVI werde 
keine Förderung von rein dieselbetrie-
benen Motoren mehr beinhalten, von 
den Gewerbeverbänden aufgenommen. 
Vor dem Hintergrund, dass ein jüngst 
gestartetes Förderprogramm in den 
Niederlanden (s. Näheres dazu unten 

im Text) die Förderung des Einbaus 
von Dieselaggregaten weiter zulässt, 
hat sich eine breite Verbändeallianz, 
bestehend aus BDB, BDS, BÖB, EVDB, 
VBW und VSM, in einem Schreiben an 
Dr. Norbert Salomon, Abteilungsleiter 
WS im BMVI, gewandt. Die Verbände 
weisen in dem Brief darauf hin, dass es 
einen schweren Schlag für das Binnen-
schifffahrtsgewerbe bedeuten würde, 
wenn die Förderung von konventionel-
len, dieselbetriebenen Motoren zukünf-
tig eingestellt würde. 

Daraus würde folgen, dass dem 
geplanten Flottenmodernisierungspro-
gramm das Kernstück entrissen wird. 
Der Motorenaustausch stellt, neben 
der Ausrüstung mit Abgasnachbehand-
lung, die einzig technisch machbare 
und wirtschaftliche Möglichkeit für viele 
Betreiber von Bestandsschiffen dar, 
um die Umwelteffizienz ihrer Schiffe zu 
optimieren. Dies hat zur Folge, dass der 
Anreiz zu Investitionen in die Fahrzeu-
ge signifikant absinkt, so dass sich der 
aktuelle Zustand verfestigen und die 
Umweltbilanz der Bestandsflotte im 
Wettbewerb mit anderen Verkehrsträ-
gern verschlechtern würde. Anders als 
das BMVI hält das niederländische Ver-
kehrsministerium die Bezuschussung 
des Austausches von Dieselmotoren im 
Rahmen der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung (AGVO) nämlich 
sehr wohl für zulässig und stellt fest: 

„Die Gewährung und Annahme der 
Beihilfe ist auf der Grundlage von Art. 
36 Abs. 1 der AGVO gerechtfertigt. Der 
Artikel betrifft Investitionsbeihilfen, die 
es den Unternehmen ermöglichen, über 
die EU-Standards für Umweltschutz 
hinauszugehen oder, wenn es keine 
Unionsnormen gibt, das Umweltschutz-
niveau zu erhöhen“.

Da aktuell keine Unionsnorm einen 
Binnenschiffsbetreiber zum vorzeiti-
gen Austausch eines funktionsfähigen 
Bestandsmotors verpflichtet, betrachtet 
das niederländische Verkehrsminis-

terium den freiwilligen, vorzeitigen 
Austausch eines Altmotors gegen einen 
NRMM-kompatiblen Motor als übero-
bligatorische Maßnahme im Sinne der 
AGVO und damit als förderfähig.

Die Verbände fordern das BMVI 
dazu auf, die Rechtsauffassung aus 
den Niederlanden zu übernehmen und 
schnellstmöglich eine analoge Förde-
rung unter Verweis auf die AGVO in die 
neue Förderrichtlinie zu implementieren 
bzw. hilfsweise ein ergänzendes Moto-
renaustauschprogramm aufzulegen. 

NL-Förderprogramm: Auch deutsche 
Unternehmen antragsberechtigt
In den Niederlanden ist eine neue För-
derrichtlinie „Tijdelijke subsidieregeling 
verduurzaming binnenvaartschepen 
2021-2025“ in Kraft getreten. Über die-
ses Programm sollen nicht nur NRMM-
konforme Motoren, sondern u.a. auch 
Abgasnachbehandlungsanlagen und 
Elektroantriebsmotoren gefördert wer-
den können. Das Programm ist auch für 
die deutsche Binnenschifffahrt interes-
sant, weil auch deutsche Unternehmer 
in diesem Programm antragsberechtigt 
sind: Voraussetzung ist lediglich, dass 
das Schiff, für das die Subvention bean-
tragt wird, in den zwölf Monaten vor der 
Anmeldung mindestens 60 Tage lang 
im niederländischen Wasserstraßen-
netz in Betrieb war. Die Antragstellung 
erfolgt rein digital (Online-Link: www.
eicb.nl/projecten/svb/), wobei zunächst 
eine Registrierung im Schlüsselsystem 
„eHerkenning“ (Online-Link: www.rvo.
nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsi-
dieregeling-verduurzaming-binnenvaar-
tschepen) vorzunehmen ist. Der BDB 
stellt eine vom BMVI vorgenommene, 
deutsche Übersetzung der Förderricht-
linie seinen Mitgliedern bei Bedarf gern 
zur Verfügung. 

FLOTTENMODERNISIERUNG

 Der BDB fordert, 
dass rein dieselbetrie-
bene Motoren auch 
künftig förderfähig 
bleiben
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Hintergrund ist, dass die ganz 
überwiegende Anzahl von 
Branchen nach den enttäu-
schenden Beschlüssen der 

Bund-Länder-Konferenz am 10. Feb-
ruar 2021 keinerlei Planungssicherheit 
hinsichtlich eines Ausstiegsszenarios 
aus dem bereits monatelang andau-
ernden „Lock-Down“ erhalten hat. 

BDB kritisiert insbesondere, dass für 
den Gastronomie- und Freizeitsektor, 
zu dem auch die Fahrgastschifffahrt 
gehört, bisher kein Zeitplan für mögli-
che Wiederöffnungen vorgelegt wurde. 
Die in der sog. „Weißen Flotte“ tätigen, 
überwiegend klein- und mittelständisch 
geprägten Unternehmen haben somit 
von der Regierung keine Perspektive 
erhalten, wann sie ihren Betrieb wieder 
aufnehmen dürfen. 

„Die Fahrgastschifffahrt ist durch 
die staatlich verhängten Maßnahmen 
unverschuldet in ihre größte wirt-
schaftliche Krise seit der Nachkriegszeit 
geraten. Unabhängig vom Fahrtgebiet 
wurden dramatische Umsatzrückgän-
ge von bis zu 90 % im Vergleich zum 
Jahr 2019 verzeichnet, was viele Unter-
nehmen in eine existenzbedrohende 
Situation gebracht hat. Wir fordern die 
Verantwortlichen daher auf, unserer 

Branche nun schnellstmöglich eine 
Wiederöffnungsperspektive zu geben“, 
erklärt BDB-Vizepräsident Dr. Achim 
Schloemer (KD).

BDB fordert Berücksichtigung in 
nächsten Lockerungsschritten
Daher hat der BDB im Vorfeld der 
Bund-Länder-Konferenz am 3. März 
2021 das Bundeskanzleramt, die 
Bundesminister für Inneres, Gesund-
heit, Verkehr und Wirtschaft sowie die 
Regierungschefinnen bzw. -chefs der 
16 Bundesländer angeschrieben und 
gefordert, die Angebote der Fahrgast-
schifffahrt dringend in den nächsten 
Öffnungsschritten zu berücksichtigen.  

Der BDB hat in den Schreiben darauf 
hingewiesen, dass die Unternehmen in 
der Fahrgastschifffahrt bereits im Jahr 
2020 funktionierende Abstands- und 
Hygienekonzepte ausgearbeitet und 
angewandt haben, so dass sie siche-
ren Personenverkehr auf dem Wasser 
anbieten können und für den Saisonbe-
ginn sehr gut vorbereitet sind.

Die Zeit drängt, da die Unternehmen 
in der Fahrgastschifffahrt traditionell im 
Verlauf des Monats März ihr Geschäft 
aufnehmen. Im Jahr 2020 wurde der 
Beginn des Saisongeschäfts durch die 

Verhängung der Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie verhindert, so 
dass der eingetretene immense Um-
satzverlust im weiteren Saisonverlauf 
nicht mehr aufgeholt werden konnte, 
während die hohen Fixkosten, u.a. für 
das Personal, die Wartung und Instand-
haltung der Schiffe sowie Investitionen 
in die Flotte, weiter bedient werden 
müssen.

Hinzu kommt, dass die in den ver-
gangenen Jahren immer beliebter 
gewordenen Fahrten anlässlich von 
Veranstaltungen und Events komplett 
entfallen sind. Auch in diesem Jahr wird 
diese Problematik bestehen bleiben. So 
wurde gerade erst die beliebte Veran-
staltung „Kölner Lichter“, die am 10. Juli 
2021 stattfinden sollte, abgesagt.

„Als Gast auf einem Fahrgastschiff ist 
man keinem höheren Infektionsrisiko 

ausgesetzt als im Einzelhandel oder 
beim Besuch eines Museums. Es wäre 
daher nicht nachvollziehbar, wenn un-
serer Branche die Ausübung des Berufs 
weiter untersagt wird. Wir unterneh-
men alles, um unseren Gästen einen 
sicheren Aufenthalt an Bord zu ermögli-
chen. Gerade in Zeiten strenger Reise-
restriktionen bieten die Unternehmen 
in der Fahrgastschifffahrt einen großen 
Mehrwert für Freizeit und Erholung vor 
der eigenen Haustüre“, so Dr. Achim 
Schloemer.

Saisonbeginn in Gefahr

Die Fahrgastschifffahrt benötigt dringend
eine Öffnungsperspektive!

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Mitte Februar die 
Vertreter zahlreicher Wirtschaftsverbände zu einer Videokonfe-
renz eingeladen. 

FAHRGASTSCHIFFFAHRT

« Als Gast auf einem Fahrgastschiff ist 
man keinem höheren Infektionsrisiko 
ausgesetzt als im Einzelhandel oder 

beim Besuch eines Museums. »
Dr. Achim Schloemer (KD)
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Das Neuordnungsverfahren 
befindet sich aktuell im 
Hauptverfahren, in wel-
chem die sachliche Glie-

derung des Ausbildungsrahmenplans 
erarbeitet wird. Die Schwerpunkte der 
vergangenen Sitzung lagen insbesonde-
re in der detaillierten Erarbeitung der 
Berufsbildposition für Steuermänner/-
frauen und Schiffsführer/innen im 
Zusammenhang mit der erforderlichen 
Ausrüstung von Fahrzeugen. Im Rah-
men der Diskussionen gilt es die zwei 
Ausbildungsberufe, Steuermann und 
Schiffsführer, auszugestalten und die 
Rahmenpläne mit den erforderlichen 
Qualifikationen zu füllen. Vor diesem 
Hintergrund stellt gerade die Differen-
zierung zwischen dem eher technischen 
Beruf zum Steuermann und dem stär-
ker auf die Navigation und die unter-
nehmerischen Aspekte fokussierten 
Schiffsführer eine große Herausforde-
rung dar, welche sich in den jeweiligen 
Ausbildungsrahmenplänen widerspie-
geln muss.

In der kommenden Sitzung der Sach-
verständigen sollen insbesondere die 

Lehrinhalte der ersten zwei, größten-
teils gemeinsam unterrichteten, Ausbil-
dungsjahre den Fokus bilden.

Tarifvertrag über eine Corona-Son-
derzahlung für die deutsche Güter-
binnenschifffahrt
Die Tarifvertragsparteien ver.di und der 
BDB haben am 11. Februar 2021 die 
erste, sowie vermutlich auch abschlie-
ßende, Verhandlungsrunde über eine 
einmalige Corona-Sonderzahlung für 
die deutsche Güterbinnenschifffahrt 
geführt. Ziel dieser Verhandlungsrunde 
war es, einen Ausgleich für die beson-
deren Belastungen im Rahmen der seit 
März 2020 andauernden besonderen 
Bedingungen durch die Corona-Krise 
für das Schiffspersonal zu vereinba-
ren. Die Parteien einigten sich beim 
Schichtmodel 1:1 auf eine Einmalzah-
lung in Höhe 590 Euro für sämtliche 
Besatzungsmitglieder unabhängig von 
ihrer Eingruppierung. Auszubildende 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe 
295 Euro (50 %). Bei abweichenden 
Schichtmodellen wird die Zahlung ins 
Verhältnis gesetzt. Die Auszahlung 
erfolgt mit der Abrechnung für den 

Einsatz für mehr Fachkräfte im Gewerbe

Neuordnungsverfahren zur Berufsausbildung
in vollem Gange

Am 27. und 28.01.2021 fand die zweite Sitzung der Sachverstän-
digen des Bundes im Vorhaben der Neuordnung der Binnen-
schifffahrtsberufe statt, an welchem der BDB als Sozialpartner 
aktiv beteiligt ist.

Arbeiten im  

ARBEIT UND SOZIALES

Monat April 2021. Voraussetzung ist 
ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis 
am 30.04.2021 und ein Anspruch auf 
Entgelt an mindestens einen Tag im 
Zeitraum 01.03.2020 bis 30.04.2021. Da 
diese Zahlung für maximal 1.500 Euro 
steuer- und sozialversicherungsfrei 
geleistet werden darf, ist für den Fall, 
dass im Unternehmen bereits Corona-
Sonderzahlungen geleistet wurden, 
eine Deckelung auf eben diesen Betrag 
vereinbart. Hat somit ein Unterneh-
men bereits einen Betrag in Höhe von 
beispielhaft 1.000 Euro als sogenannte 
„Corona-Sonderzahlung“ ausgezahlt, so 
beläuft sich die maximale Höhe der ver-
gütungstariflichen Einmalzahlung auf 
einen Betrag in Höhe von 500 Euro. 

Erste Sitzung Masterplan Projekt-
gruppe „Fachkräftesicherung“
Am 12.02.2021 fand die erste Sitzung 
der Masterplan Projektgruppe „Fach-
kräftesicherung“ im Rahmen einer 
Videokonferenz statt. Das Ziel dieser 
Projektgruppe liegt darin, einen bevor-
stehenden Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken und die Bewerbungssituation 
in der Branche zu stärken. So würden 
zwar vielfach Stellenausschreibungen 
von den Unternehmen herausgegeben, 

die erforderliche Anzahl an Bewerbern 
bliebe jedoch entweder aus oder weise 
zum Teil einen so geringen qualitati-
ven Gehalt auf, dass eine tatsächliche 
Stellenbesetzung unterbleiben würde. 
Gemeinsam festgestellt wurde in die-
sem Zusammenhang, dass die größten 
Probleme bei der Nachwuchsgewin-
nung für den gesamten Bereich des 
Systems Wasserstraße in der mangeln-
den „Sichtbarkeit“ in der Allgemeinheit 
und in der fehlenden Attraktivität zu 
sehen sei. Auch werde die Branche der 
Binnenschifffahrt in der Ausbildung 
zum Speditionskaufmann zu wenig ab-
gebildet, was geändert werden müsse. 
Im Anschluss wurde offen das weitere 
Vorgehen diskutiert, wobei zumindest 
Einigkeit bestand, dass das gesamte 
System Wasserstraße mehr in den 
Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden 
muss und dass die Attraktivität dieses 
Systems deutlich angehoben werden 
müsse. Als mögliche Maßnahmen 
wurden unter anderem die Bildung 
einer Dachmarke, die Verwendung von 
sozialen Medien, die Werbung durch 
sogenannte Influencer und mögliche 
„Tage der offenen Tür“ an Bord eines 
Schiffes angesprochen.

 Die Berufsausbil-
dung in der Binnen-
schifffahrt wird neu 
geordnet
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Transport gefährlicher Güter

ADN-Sicherheitsausschusses 
37. Sitzung des

Das Jahr 2020 wurde von der COVID-19-Pandemie in vielerlei Hin-
sicht überschattet. Eine der Auswirkung auf die Arbeitswelt war, 
dass Präsenzveranstaltungen auf ein Minimum reduziert oder 
gänzlich abgesagt wurden.

Letzteres passierte auch hin-
sichtlich der 37. Sitzung des 
ADN-Sicherheitsausschusses, 
welche im August vergange-

nen Jahres in Genf hätte regulär abge-
halten werden sollen. 

Die Sitzung fand nun Ende Januar 
2021 in virtueller Form mit teilweiser 
Verdolmetschung statt. Beschlüsse 
durften nur während den Sitzungszeiten 
gefasst werden, in denen eine Verdol-
metschung verfügbar war. Die Agenda 
wurde vollständig behandelt. Der Teil-
nehmerkreis setzte sich zusammen aus 
Vertretern der Ministerien der Vertrags-
staaten, Vertretern der europäischen 
Verbände EBU/ESO, den Klassifikations-
gesellschaften, Sicherheitsexperten und 
Vertretern der Chemie- und Ölindustrie. 
Seitens EBU/ESO nahmen René Over-
veld (BLN), Michael Zevenbergen (CBRB) 
und Elena Vostrikov (BDB) teil. 

Vorab wurden die zur Entscheidung 
und Diskussion gestellten Working 
Documents und Informal Documents 
in den jeweiligen Vertragsstaaten im 

Rahmen der Verbände und Ministerien 
in Abstimmung erarbeitet. Auch EBU/
ESO sind berechtigt, eigene Dokumente 
einzubringen und Stellungnahmen zu 
Vorschlägen abzugeben. Gemeinsames 
Ziel des Sicherheitsausschusses ist es, 
die Vorschriften des ADN fortwährend 
dahingehend zu überprüfen, ob sie 
den Sicherheitsanforderungen entspre-
chen, in der Praxis umsetzbar sind und 
gegebenenfalls geändert oder ergänzt 
werden müssen. 

In der 37. Sitzung wurden unter an-
derem folgende Themen behandelt:

	� pauschale Zuordnung des Inneren 
von Ladetanks zur Explosionsschutz-
Zone 0

	� nicht messbare Stoffe, für welche ein 
Toximeter gefordert wird

	� Dokumente an Bord von Trockengü-
terschiffen in Bezug auf Explosions-
schutz

	� Bauwerkstoffe für Beiboote (welche 
Stoffe dürfen genutzt werden? Prob-
lematisch insbesondere  Aluminium)

	� Füllen von Kofferdämmen (für mehr 
Tiefgang bei Kanalfahrten)

	� Prüfung von Anlagen und Geräten 
nach 8.1.7.2 (visuelle Inspektion oder 
Ausbau und Kontrolle an Land, letz-
teres verbunden mit großem Zeitauf-
wand)

Sollte es die Pandemielage erlauben, 
wird die kommende, 38. Sitzung des 
ADN-Sicherheitsausschusses wieder als 
Präsenzveranstaltung im August 2021 in 
Genf stattfinden. 

ADN-SICHERHEITSAUSSCHUSS
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Teil A des CDNI

bezüglich der Entsorgung
Umfrage zum Service Level

von Abfällen

Zum 1. Januar 2021 ist die Entsorgungsgebühr nach Teil A des 
CDNI erstmalig seit Inkrafttreten des Systems vor genau 10 Jah-
ren um einen Euro auf 8,50 € / 1.000 Liter Kraftstoff gestiegen.

D ieser Erhöhung gingen 
Diskussionen über den 
Zusammenhang zwischen 
den Kosten des Netzes 

von Annahmestellen für öl- und fett-
haltige Schiffsbetriebsabfälle (Bil-
genentölung) und dem erwarteten 
bzw. benötigten Service voraus. 

Die Diskussion um die Entwicklung 
der Entsorgungsgebühr sowie die 
Zukunft des Annahmestellennetzes für 
Abfälle im Sinne von Teil A des CDNI hat 
die CDNI Sektion des Environment and 
Safety Komitees der IWT-Stiftung zum 
Anlass genommen, einen Fragenkatalog 
für eine internationale Umfrage zum 
Service Level zu entwickeln. Die Um-
frage richtet sich an Schiffsführer und 
Reedereien. 

Mit dieser Umfrage soll versucht 
werden, einen Einblick in die heutige 
Sichtweise der Betroffenen zu gewin-
nen. Moderate Erhöhungen der Entsor-
gungsgebühr allein dürften kein Grund 
für den Ruf nach Systemanpassungen 
sein. Allerdings haben die Einnahme-
ausfälle der Jahre 2018 und 2020 das 
finanzielle System in eine Schieflage ge-

bracht. Es ist zudem deutlich geworden, 
dass Investitionen in neue Doppelhül-
lenschiffe oder emissionsärmere Moto-
ren für Bilgenentölungsboote die finan-
ziellen Lasten deutlich erhöhen würden. 
Umso mehr stellt sich daher die Frage 
nach der zukünftigen Gestaltung des 
Systems der Annahmestellen nach Teil 
A des CDNI. Ohne die Praxis der Bilgen-
entölung und den vom Schifffahrtsge-
werbe erwarteten Service zu kennen, ist 
es kaum möglich, die Entwicklung in die 
richtige Richtung zu lenken.

Die Umfrage startet Anfang März 
2021 und läuft für mindestens 6 Wo-
chen. Der Link zur Umfrage wird auf der 
Website des CDNI Sekretariats (Straß-
burg), der innerstaatlichen Institutio-
nen, der IWT-Stiftung, sowie auf den 
Websites der Verbände eingestellt. Die 
(Zwischen-)Ergebnisse der Evaluierung 
sollen unter anderem dazu dienen, eine 
Diskussionsbasis für den Runden Tisch 
am 8. April 2021 zu schaffen, bei dem 
insbesondere das Gewerbe zu den The-
men „Zukunft des Annahmestellennet-
zes für die Abfälle nach Teil A des CDNI“ 
und „Entwicklung der Entsorgungsge-
bühr“ konsultiert werden soll. 

 Mit einer Umfrage soll 
u.a. die Entwicklung der 
Entsorgungsgebühr unter-
sucht werden

TEIL A DES CDNI
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Liegeplätze Friesenheimer  
Insel modernisiert
Nach Auskunft des WSA Oberrhein 
konnten die Arbeiten an den Liege-
plätzen an der „Friesenheimer Insel“ in 
Mannheim im Verlauf des Jahres 2020 
abgeschlossen werden. Damit stehen 
der Binnenschifffahrt auf einer Länge 
von rund einem Kilometer weitere mo-
dernisierte Liegestellen zur Verfügung. 

Die nicht mehr zeitgemäßen Liegemög-
lichkeiten innerhalb der Reede Mann-
heim-Ludwigshafen wurden im Bereich 
der „Friesenheimer Insel“ umgebaut 
und durch 29 feste Anlegedalben 
ersetzt. Gebaut wurden insgesamt vier 
Liegeplätze und zwei Autoabsetzbrü-
cken. Drei der vier Liegestellen stehen 
Schiffen mit bis zu 135 m Länge und 
17,70 m Breite zur Verfügung. Der Be-
reich ist für Gefahrgutschiffe (Ein-Kegel-
Schiffe) ausgewiesen. Da zwei Schiffe 
nebeneinander liegen können, finden 
insgesamt sechs Schiffe Platz. Der Lie-
geplatz 1 ist eigens für Schubverbände 
bis 210 m Länge errichtet worden.

GDWS und Verbände verabreden
Zusammenarbeit für „Eis-Konzept“
Die schifffahrtspolizeilichen Anordnun-
gen an Mittellandkanal und Elbe-Seiten-

kanal sorgten im Februar 2021 für Auf-
regung: Das unklare Vorgehen der WSV 
im Zusammenhang mit den Eissperren 
und die sich permanent verändernden 
Ansagen hierzu haben zu Verwirrung 
und Verärgerung bei Schifffahrt, Häfen 
und Kundschaft geführt. Schifffahrtsver-
treter erklärten in einer Besprechung 
mit der GDWS-Spitze übereinstimmend, 
dass Planbarkeit und Verlässlichkeit 
nicht mehr gegeben waren und neben 
dem Imageschaden zudem ein erhebli-
cher wirtschaftlicher Schaden entstan-
den sei. Da auf der Weser und in weiten 
Teilen des Kanalnetzes nur geringe bzw. 
beherrschbare Eisbildungen gegeben 
waren, konnten die ausgesprochenen 
Sperrungen und das Vorgehen zum 
Einsatz der Eisbrecher von der Praxis 
nicht nachvollzogen werden. Zuge-
sagt wurde, den Sachverhalt in einer 
verwaltungsinternen „Manöver-Kritik“ 
aufzuarbeiten. Auf Anregung des BDB 
wurde beschlossen, hiernach gemein-
sam mit der Praxis eine Art „Eis-Stra-
tegie für die Zukunft“ zu erarbeiten. 
Dies soll ab April 2021 geschehen. 

Konzept für zukünftige  
Stromtankstellen/Landstrom 
Die GDWS informiert, dass das Pilotpro-
jekt zur Errichtung von Landstromstel-
len im westdeutschen Kanalgebiet weit-
gehend abgeschlossen sei. Die zuvor 
bestehenden Eichprobleme seien besei-
tigt. Coronabedingt komme es jetzt aber 
zu Verzögerungen bei den restlichen 
elektrotechnischen Arbeiten, die von 
einem niederländischen Unternehmen 
durchgeführt werden. Es werde mit ei-
ner Fertigstellung zum Ende des ersten 
Quartals gerechnet. Die Abrechnung 
soll dann neuzeitlich per App möglich 
sein. Geplant ist, das Pilotkonzept auf 
das gesamte Bundesgebiet auszurollen. 

BinSchStrO: Freie Sicht auf der Elbe 
und im Kanalgebiet
Gemäß der zwischen Gewerbe und 
BMVI getroffenen Verabredung sollen 
Ende Februar im Rahmen eines ge-
nehmigten Sondertransports auf der 
Elbe verschiedene Kamerasysteme 

geprüft und deren Tauglichkeit evaluiert 
werden, um der bekannten Problema-
tik zur Sichtschattenregelung in der 
BinSchStrO zu begegnen. Seitens der 
Verbände wurde erneut darauf hin-
gewiesen, dass die Problematik nicht 
nur auf der Elbe gegeben sei, sondern 
ein Lösungsweg für sämtliche Wasser-
straßen gefunden werden muss, die 
unter die BinSchStrO fallen (Stichwort: 
Brückenanfahrungen im Kanalgebiet), 
siehe Report Nr. 4/2020. Es zeichnet 
sich ab, dass das BMVI an diese The-
matik erst herangehen wird, wenn die 
„Test-Fahrten“ auf der Elbe erfolgt sind. 

Aufhebung der Schifffahrtsabgaben
Der BDB wurde vom Bundesverkehrs-
ministerium um Stellungnahme zur 
Änderung des Bundesgebührenge-
setzes betr. Bundeswasserstraßen 
gebeten. Diese sollen aus dem Anwen-
dungsbereich des Allgemeinen Bundes-
gebührengesetzes herausgenommen 
werden. Mit dieser Änderung wird in 
rechtlich verbindlicher Weise die de 
facto bereits erfolgte Aufhebung der 
Schifffahrtsabgaben geregelt. Der 
BDB hat diesem Vorhaben selbstver-

ständlich zugestimmt. Noch keine 
verbindliche Aussage liegt dagegen 
darüber vor, wann voraussichtlich 
auch die Abgaben auf der Mosel auf-
gehoben werden. Die Erhebung dieser 
Abgaben erfolgt im Rahmen eines 
überstaatlichen Übereinkommens.

Bundeshaushalt 2021:  
Wasserstraßeninfrastruktur
BMVI-Abteilungsleiter Dr. Norbert 
Salomon hat sich im Dezember 2020 in 
der Besprechung mit der Parlamenta-
rischen Gruppe Binnenschifffahrt und 
den Verbänden durchaus zufrieden mit 
den abschließenden Beratungen zum 
Bundeshaushalt gezeigt. Für 2021 seien 
ausreichende Finanzmittel für die Was-
serstraßeninfrastruktur vorhanden, so 
dass laufende Projekte nicht gefährdet 
seien. Er bestätigte aber noch einmal, 
dass die Finanzreserven aus der sog. 
Überjährigkeit der Mittel aufgezehrt 
seien und dass ab Anfang 2022 die 
Haushaltsmittel für Erhalt und Ausbau 
der Flüsse und Kanäle nicht ausreichen 
werden. Prioritär seien für das BMVI die 
Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere 
im westdeutschen Kanalgebiet und die 
Sicherung der systemkritischen Bauwer-
ke (Wehre, Düker). Es werde viel Geld 
und viel Energie in Ersatzinvestitionen 
gesteckt, um die Zuverlässigkeit der 
Wasserstraßen zu erhöhen. Bezüglich 
des vom Haushaltsausschuss geneh-
migten Stellenzuwachses zeigte sich 
Dr. Salomon ebenfalls zufrieden. Die 
Herausforderung bestehe nun – wie 
immer – darin, die neuen Stellen mit 
qualifizierten Bewerbern zu besetzen, 
was im Hinblick auf die Konkurrenz 
zur Privatwirtschaft nicht einfach sei. 

Masterplan Binnenschifffahrt: 
Schwerguttransporte
In der Besprechung mit der PGBi und 
den Verbänden berichteten BMVI-
Abteilungsleiter Dr. Salomon und 
Referatsleiterin Claudia Oberheim über 
den Fortschritt der Arbeiten in der AG 
„Schwergut“, die aus dem Masterplan 
Binnenschifffahrt heraus im BMVI ent-
standen ist. Die Erstellung des Schluss-

 Modernisierte Lie-
gestellen in Mannheim 
© WSV

 Regelungen über 
die freie Sicht in der 
Diskussion
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berichts befinde sich in der Endphase. 
Drei Handlungsfelder würden mit ent-
sprechenden Empfehlungen behandelt, 
u.a. zum Genehmigungsverfahren. In 
Planung sei die Durchführung eines Pi-
lotvorhabens. Ein weiteres Handlungs-
feld betreffe das Informationsmanage-
ment für großvolumige und schwere 
Güter, etwa in Form eines Routenpla-
ners, die Anbindung an VEMAGS und 
die transparente Darstellung von taug-
lichen Umschlagsanlagen. Die nächste 
Sitzung des Beirats zum Masterplan 
Binnenschifffahrt wird als virtuelle 
Konferenz Mitte März 2021 stattfinden. 

Fristverlängerungen  
aufgrund von Covid-19
Durch den Erlass einer EU-Verordnung 
zu Fristverlängerungen im Verkehrssek-
tor aufgrund von Covid-19 gilt für den 
Bereich der Binnenschifffahrt: Die Frist 
für Tauglichkeitsuntersuchungen bei 
A- und B-Patenten ab dem 65. Lebens-
jahr, die zwischen dem 01.09.2020 und 
dem 30.06.2021 fällig wurden bzw. 
würden, wird um 10 Monate verlängert 
und damit auch die Geltung der jewei-
ligen A- und B-Patente. Ebenso werden 
Unionszeugnisse für Binnenschiffe, 
die im gleichen Zeitraum abgelaufen 
sind oder ablaufen würden, um 10 
Monate verlängert. Der BDB hatte sich 

gemeinsam mit den Verbänden BDS 
und EVdB erfolgreich dafür eingesetzt, 
dass die Verordnung unmittelbar für 
die Binnenschifffahrt zur Anwendung 
gebracht wird. Die Alternative wäre 
gewesen, dass das BMVI von einem 
sog. „Opt-out“ Gebrauch macht und 
Fristverlängerungen zu einem nicht 
näher bestimmten Zeitpunkt unter 
Umständen per Anordnung trifft.

Emissionen: BAW führt  
Onboard-Messungen durch 
Computergestützte Modellierungen der 
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) sol-
len dabei helfen, die Schadstoffemissi-
onen von Binnenschiffen zu quantifizie-
ren sowie technische und betriebliche 
Minderungsmöglichkeiten zu entwickeln 
und zu bewerten. Ein Schwerpunkt 
des laufenden Forschungsvorhabens 
der BAW besteht darin, den Kraftstoff-
verbrauch sowie den Ausstoß von 
Luftschadstoffen der in Fahrt befind-
lichen Binnenschiffe zu ermitteln. Die 
Betrachtung der Emissionen soll dabei 
auf zwei Skalen erfolgen, nämlich einer 
gröberen für die Gesamtemission der 
Flotte und einer feineren für die Emis-
sionen einzelner Fahrzeuge. Das erste 
Modell nutzt Beobachtungsdaten des 
Schiffsverkehrs, um zeitlich und räum-
lich aufgelöste Emissionen der gesam-
ten Flotte zu bestimmen. Im zweiten, 
schiffsbezogenen Modell werden hinge-
gen einzelne Fahrten genau betrachtet. 
So kann u.a. bestimmt werden, welchen 
Einfluss die Wahl des Kurses auf den 
Treibstoffverbrauch hat. Außerdem 
wird ein Motorenmodell angelegt, mit 
dem sich die Emissionsberechnungen 
weiter präzisieren lassen, da der Ein-
fluss von Temperatur und Drehzahl auf 
die Emissionen berücksichtigt werden 
kann. In Kooperation mit Reedereien 
werden derzeit auf verschiedenen Schif-
fen, die regelmäßig den Rhein befah-
ren, aufwändige Onboard-Messungen 
während des realen Fahrbetriebs 
durchgeführt. Mit der Untersuchung will 
die BAW auch einen wichtigen Beitrag 
zur Ermittlung der Gesamtverkehrs-
emissionen in Deutschland leisten.

BMVI-Expertennetzwerk:  
Zwischenergebnis präsentiert
Das BMVI-Expertennetzwerk, ein 
Zusammenschluss von verschiedenen 
Behörden (u.a. Deutscher Wetterdienst, 
BAW und BfG), das seit 2015 die Folgen 
des Klimawandels auf die Verkehrsinf-
rastrukturen untersucht, präsentierte 
im Rahmen einer Online-Veranstaltung 
am 19.01.2021 die Zwischenergebnis-
se der bisherigen Forschungen. Auch 
für den Bereich der Binnenschifffahrt 
wurden interessante Untersuchungen 
durchgeführt. So wurde anhand einer 
Fallstudie am Niederrhein (km 687 - 
688) untersucht, wie man durch Un-
terhaltungs- und Ausbaumaßnahmen 
an den Wasserstraßen auf veränderte 
Abflüsse, besonders bei Niedrigwas-
serereignissen, reagieren kann. Es 
zeigte sich dabei, dass bei Auftreten 
eines ausgeprägten Niedrigwassers die 
üblichen flussbaulichen Regulierungs-
maßnahmen (z.B. Baggern) an ihre 
Grenzen stoßen und andere Maßnah-
men in den Vordergrund treten. So 
ließe sich auch langfristig die Schiff-
barkeit sicherstellen. Um geeignete 
Maßnahmen zu finden, führt die BfG 
u.a. mit verschiedenen Messmetho-
den umfassende Untersuchungen an 
ausgewählten Wasserbauwerken durch. 
Das Expertennetzwerk startet nun mit 
der Durchführung des Themenfeldes 
6 („Verkehrswirtschaftliche Analysen“, 
Laufzeit bis 2025). Darin werden u.a. 
Verkehrsdaten, Klimadaten und Pegel-
daten gesammelt und ausgewertet, um 
daraus geeignete Maßnahmen abzu-
leiten, um die Leistungsfähigkeit der 
Verkehrssysteme sicherzustellen. Wei-
terführende Informationen finden Sie 
unter www.bmvi-expertennetzwerk.de.

Neue CO2-Bepreisung gilt  
nicht für Binnenschifffahrt
Die von der Bundesregierung zum 
01.01.2021 eingeführte und im Brenn-
stoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 
geregelte neue CO2-Bepreisung für die 
Bereiche Wärme und Verkehr findet für 
das in der Binnenschifffahrt verwen-
dete Gasöl keine Anwendung. Insofern 

kann es durch die neue Abgabe (anders 
als etwa beim Tankstellendiesel oder 
Heizöl) zu keiner Kostensteigerung 
kommen. Hintergrund ist, dass das 
BEHG nur für Brennstoffe gilt, die „in 
den Verkehr gebracht wurden“, was 
sich danach bemisst, ob die Energie-
steuer entstanden ist. Treibstoff für 
die Binnenschifffahrt ist jedoch von 
der Energiesteuer befreit (§§ 24 iVm. 
27 Abs. 1 Nr. 1 Energiesteuergesetz), 
so dass dieser auch nicht als „in den 
Verkehr gebracht“ im Sinne des BEHG 
zu betrachten ist. Sowohl das Bundes-
umweltministerium als auch das Um-
weltbundesamt haben diese Rechtsauf-
fassung auf Anfrage des BDB bestätigt.

ISW fordert langfristige  
Finanzierungszusage
Die „Initiative System Wasserstraße“ 
(ISW), in der neben zahlreichen an-
deren Verbänden und Institutionen 
auch der BDB mitarbeitet, hat analog 
zur Bahn eine langfristige und gesi-
cherte Finanzierung der deutschen 
Bundeswasserstraßen gefordert und 
auf den dringenden Handlungsbedarf 
hingewiesen. Hintergrund der Forde-
rung ist u.a., dass die Politik mit der 
Verkündung des „Masterplans Bin-
nenschifffahrt“ im Jahr 2019 deutliche 
Verbesserungen bei der Finanzierung 
der Wasserwege angekündigt hatte, 
die verfügbaren Haushaltsmittel für die 
Wasserstraßeninfrastruktur aber schon 
im laufenden Jahr deutlich absinken 

 Die ISW fordert eine 
langfristige Finanzie-
rung für die Wasser-
straßen | © BAW

 Eine AG beschäftigt 
sich im Zusammen-
hang mit dem Master-
plan mit dem Thema 
Schwergut
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werden. Im Kern geht es der ISW um 
eine Umstellung von einer kurzfristi-
gen, auf verfügbaren Haushaltmitteln 
beruhenden Finanzierung hin zu einer 
haushaltsunabhängigen Finanzierung 
und langfristigen Planung. „Um eine 
zuverlässige und ganzjährig gesicherte 
Befahrbarkeit der wesentlichen Wasser-
straßen in Deutschland sicherzustellen, 
braucht es eine angemessen hohe und 
langfristig gesicherte Finanzierungs-
perspektive“, erklärt Thomas Groß, 
Vorsitzender der Bundesfachabteilung 
Wasserbau und Mitbegründer der ISW. 

Projekt „AutonomSOW II“ gestartet
Das Projekt „AutonomSOW II - Ent-
wicklung einer Informationsplattform 
auf der Basis von Wasserstraßen-, 
Verkehrs- und Transportprozessdaten 
für planbare und vernetzte Transport-
vorgänge auf Binnenwasserstraßen“, 
das im Rahmen der Förderrichtlinie 
Modernitätsfonds („mFUND“) mit ins-
gesamt 1,5 Mio. Euro durch das BMVI 
gefördert wird, ist erfolgreich gestartet. 
Das hat das Projektkonsortium, ange-
führt von der Alberding GmbH, in einer 
Mitteilung bekannt gegeben. Weitere 
Partner sind der Binnenhafenverband 
BÖB, das DLR, die TU Berlin, BEHALA 
und die LUTRA GmbH. Hintergrund ist, 
dass die Hafenbetreiber und Logistiker 
auf präzisere Informationen zu Trans-
portzeiten und Transportkapazitäten 
angewiesen sind und die Wasser-
straßenbetreiber den Verkehr sicher, 
ökologisch und effizient über deren 
Infrastrukturen leiten möchten. Ziel des 
Projektes „AutonomSOW II“ ist es, diese 
Informationen durch eine kombinierte 
Auswertung von Daten zur Wasserstra-
ße, zum Verkehrsaufkommen und zum 
Transportprozess abzuleiten und den 
am Transportprozess auf der Spree-
Oder-Wasserstraße beteiligten Akteu-
ren über eine Plattform bereitzustellen. 
Außerdem sollen neuartige Algorith-
men und Systeme für die Erfassung 
von Echtzeitdaten zur Verkehrslage, 
zur Wasserstraße und zum Energiever-
brauch des Transportträgers entwickelt 
und erprobt werden. Auch in Duisburg 

laufen intensive Forschungsarbeiten 
zu automatisiert bzw. autonom fah-
renden Binnenschiffen. Beim Entwick-
lungszentrum für Schiffstechnik und 
Transportsysteme (DST) ist das „Kom-
petenzzentrum Autonomes Fahren in 
der Binnenschifffahrt“ angesiedelt. 

Länder steigen in Bundesförderung 
zu Landstromanlagen ein
Das Land Rheinland-Pfalz will sich an 
der Bundesförderung für Landstrom-
anlagen des BMWi beteiligen. Damit ist 
das Landeskabinett dem Vorschlag von 
Landesverkehrsminister Volker Wissing 
gefolgt. „Mit dem Einstieg in die Land-
stromförderung wollen wir dazu beitra-
gen, die Binnenschifffahrt klimascho-
nender zu machen“, erklärte Wissing. 
Voraussetzung für die Förderung ist 
eine Verwaltungsvereinbarung zwischen 
Bund und Ländern. Der BDB hatte in 
den vergangenen Monaten die Bun-
desländer auf diese Fördermöglichkeit 
hingewiesen und dafür geworben, dass 
die Länder entsprechende Fördermög-
lichkeiten auflegen, um in den Genuss 
der Ko-Finanzierung mit dem Förder-
programm des BMWi zu kommen. Auch 
das Land NRW hat angekündigt, ein För-
derprogramm für Landstromanlagen 
aufzulegen. Die Förderrichtlinie befin-
det sich derzeit noch in der Erarbeitung.

 Mehrere Länder 
wollen Landstromanla-
gen fördern 

Plenarsitzung der Moselkommission
Die Moselkommission hat am 
26.11.2020 in Form einer Videokon-
ferenz getagt. Die Delegierten haben 
an die gute Zusammenarbeit und die 
schnelle Reaktion erinnert, die während 
der „ersten Welle“ der Corona-Pande-
mie notwendig war, um Erleichterungen 
für die Moselschifffahrt herbeizuführen. 
Im März/April 2020 hatte die Moselkom-
mission beschlossen, die Überschrei-
tung der Gültigkeitsdauer von Zeugnis-
sen und anderen Dokumenten nicht zu 
ahnden, die Schleusensperrzeiten auf 
der internationalen Mosel auf Sep-
tember 2020 und die Einführung der 
elektronischen Meldeverpflichtung auf 
der Mosel auf Juli 2021 zu verschieben. 
Die Moselkommission gelangte zu der 
Erkenntnis, dass derzeit keine Notwen-
digkeit bestehe, neue Beschlüsse zu 
treffen bzw. die alten Corona-Entschei-

dungen wieder in Kraft zu setzen. Damit 
wurde bestätigt, dass der Beschluss, 
die Überschreitung der Gültigkeit von 
Zeugnissen und anderen Dokumenten 
nicht zu ahnden, nicht verlängert wird. 
Die Möglichkeit, die Abgaben kontakt-
los an den Schleusen zu zahlen, bleibt 
hingegen bestehen. Die Amtszeit des 
luxemburgischen Vorsitzenden der 
Moselkommission (Herr Max Nilles) ging 
am 31.12.2020 zu Ende. Herr Norman 
Gerhardt (deutsche Delegation) hat den 
Vorsitz für das Jahr 2021 angenommen.

Überbrückungshilfe III:  
Antragstellung hat begonnen
Die Antragstellung für die Überbrü-
ckungshilfe III ist am 11.02.2021 gestar-
tet. Unternehmen, die von der Corona-
Pandemie und dem (Teil-)Lockdown 
stark betroffen sind, können für den 
Zeitraum von November 2020 bis Juni 
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2021 staatliche Unterstützung in Höhe 
von monatlich bis zu 1,5 Mio. Euro er-
halten. Antragsberechtigt ist ein Unter-
nehmen, wenn es in einem Monat einen 
Umsatzeinbruch von mindestens 30 % 
im Vergleich zum Referenzmonat im 
Jahr 2019 zu verzeichnen hat. Selbstver-
ständlich können auch Unternehmen in 
der Binnenschifffahrt die Unterstützung 
beantragen. Die Überbrückungshilfe III 
kann für jeden Monat im o.g. Förder-
zeitraum beantragt werden, in dem ein 
entsprechender Umsatzeinbruch vor-
liegt. Das BMWi hat die Förderhöchst-
grenze von den bisher vorgesehenen 
200.000 bzw. 500.000 Euro auf 1,5 
Mio. Euro heraufgesetzt. Die konkrete 
Zuschusshöhe orientiert sich am Rück-
gang des Umsatzes im Vergleich zum 
entsprechenden Monat im Jahr 2019. 
Alle weiteren Informationen zur konkre-
ten Höhe des Fixkostenzuschusses, den 
förderfähigen Kosten und zur Online-
Antragstellung gibt es unter www.
ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. 

Schweizerische Rheinhäfen:  
Umschlag 2020
Port of Switzerland und die Schweize-
rische Vereinigung für Schifffahrt und 
Hafenwirtschaft (SVS) teilten mit, dass 
der Güterumschlag in den Schweizeri-
schen Rheinhäfen im Jahr 2020 um  
15,5 % gegenüber dem starken Jahr 
2019 abgenommen hat. Im Vergleich 
dazu konnten 2019, nach dem extre-
men Niedrigwasserjahr 2018, 30 % 
mehr Güter umgeschlagen werden. 
Damit war das „Corona-Jahr“ um-
schlagsstärker als das Niedrigwas-
serjahr 2018. Dies zeige, dass die 

Güterschifffahrt auf dem Rhein auch 
in Krisenzeiten die Landesversorgung 
der Schweiz sichert. Insgesamt wurden 
in den Schweizerischen Rheinhäfen im 
Jahr 2020 5,1 Mio. t Güter umgeschla-
gen, was gegenüber dem Jahr 2019 
einen Verlust von 1 Mio. t bedeutet. Der 
Importverkehr als umschlagsstärkerer 
Sektor nahm bei insgesamt 4,3 Mio. 
t um 15,3 % ab. Im Exportbereich lag 
der Umschlag bei 0,85 Mio. t, was eine 
Reduktion von 16,3 % gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet. Mit rund 114.000 TEU 
verzeichnete der Import und Export 
von Containern mit einem Rückgang 
von 6 % gegenüber dem Vorjahr eine 
vergleichsweise geringe Abnahme.

Häfen Antwerpen und Zeebrugge  
bündeln Kräfte
Port of Antwerp hat mitgeteilt, dass 
die Städte Antwerpen und Brügge 
eine Vereinbarung über die Fusion 
ihrer beiden Häfen getroffen haben. 
Das Zwei-Städte-Abkommen läutet 
offiziell den Vereinigungsprozess ein, 
der voraussichtlich ein Jahr andauern 
wird. Anschließend werden die Häfen 
unter dem Namen „Port of Antwerp-
Bruges“ weiterbestehen. Auf diese 
Weise wollen die Häfen ihre Position 
in der globalen Lieferkette stärken 
und nachhaltiges Wachstum festigen.

BAG-Studie zu Landstrom  
und Raumordnung in Häfen 
Die „Marktbeobachtung Güterverkehr“ 
des BAG hat eine Studie mit dem Titel 
„Raumplanung in deutschen Binnen-
häfen“ veröffentlicht. Drei Viertel der 
an der Befragung beteiligten Häfen 
gaben an, dass in Bezug auf die aktuel-
le Auslastung vorhandener Gewerbe-, 
Industrie-, Containerumschlags- und 
Güterumschlagsflächen, Umschlagan-
lagen, Bürogebäude, Lagerhallen und 
Verkehrsinfrastrukturen eine 100%ige 
Auslastung vorliegt. Lediglich rund 25 % 
der befragten Binnenhäfen verfügten in 
allen o.g. Bereichen noch über Kapa-
zitätsreserven. Außerdem kommt die 
Studie zu dem Ergebnis, dass rund ein 
Drittel der befragten Binnenhäfen eine 

Erweiterung des Hafenareals in den 
nächsten Jahren plant. Diese geplanten 
Erweiterungen dienen insbesondere 
der Vergrößerung von Containerum-
schlagsflächen und Umschlagsanlagen 
sowie dem Ausbau der Verkehrsinf-
rastruktur. Als lückenhaft bzw. nicht 
existent wird das Landstromangebot 
in den öffentlichen Binnenhäfen be-
wertet. Knapp 50 % der Befragten 
bieten derzeit noch keinen Landstro-
manschluss an ihren Liegestellen an. 
Allerdings möchten zahlreiche Häfen 
in den nächsten Jahren Investitionen in 
die Landstromversorgung vornehmen.

Strategiepapier von Euregio  
Rhein-Waal und Städtenetzwerk
Der Vorsitzende der Euregio Rhein-Waal 
und die Bürgermeister der Städte Duis-
burg und Nijmegen haben im Namen 
des „100.000+ Städtenetzwerks“ ein 
Strategiepapier mit dem Titel „Nach-
haltige Logistik auf Flüssen“ unterzeich-
net. Das Städtenetzwerk kündigt darin 
u.a. an, den schrittweisen Wandel in 
der Binnenschifffahrt vor dem Hinter-
grund des „Green Deal“ hin zu emissi-
onsfreien Antriebssystemen aktiv zu 
unterstützen. Dabei sollen alternative 
Antriebe und Formen der Energiespei-
cherung für die Binnenschifffahrt sowie 
integrale und nachhaltige Gebietsent-
wicklung in und um die Hafengebiete 
unterstützt und gefördert werden. 

Neuordnung der Bezirksausschüsse
Der BDB hat gegenüber der GDWS 
daran erinnert, dass BDB und BDS ein 

starkes Interesse daran haben, die 
frühere Üblichkeit der Bezirksausschüs-
se wieder aufleben zu lassen. Diese 
Gesprächsrunden mit dem Gewerbe 
sind im Zuge der Ämterreform zunächst 
ausgesetzt worden. GDWS-Präsident 
Prof. Witte griff den Vorschlag auf und 
erklärte, dass die letzten vier Ämter 
am Ende des ersten Quartals 2021 
gegründet sein werden; dann sei die 
WSV-Reform in dieser Hinsicht abge-
schlossen. Gerne werde die WSV dann 
wieder zu den Sitzungen einladen. Sein 
Vorschlag lautete, aus Gründen der 
Effizienz die für diese Bezirksausschuss-
sitzungen in Frage kommenden Ämter 
nach Himmelsrichtungen zusammen-
zufassen. Dem neuen Amt „Westdeut-
sche Kanäle“ wird nicht zuletzt wegen 
seines recht großen Revierzuschnitts 
ein Alleinstellungsmerkmal zukom-
men. Die GDWS wird Vorschläge zum 
weiteren Vorgehen unterbreiten.

12. Nationale Maritime Konferenz
Das BMWi (Referat IVD1 Maritime 
Wirtschaft) hat mitgeteilt, dass die 
diesjährige 12. Nationale Maritime 
Konferenz am 10. und 11. Mai stattfin-
den wird. Aufgrund der Coronavirus-
Pandemie wird der in der maritimen 
Branche mittlerweile etablierte Aus-
tausch in komplett digitaler Form 
durchgeführt. Übertragen wird die 
Veranstaltung aus Rostock, um die 
maritime Atmosphäre der Küste zu 
vermitteln. Eventuelle Änderungen 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

 Der Umschlag in 
den Schweizerischen 
Rheinhäfen betrug 5,1 
Mio. t | © Patrik Walde

 Die Häfen Antwer-
pen und Zeebrug-
ge schließen sich 
zusammen | © Port of 
Antwerp
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